
Neue Bücher

THEOLOGISCHES GESPRACH als Trugschluß daraus, da se1ın
Modell VOINl Kırche und Gemeinde sach-
fremde aldstabe angelegt un! denWalter Klaiber, Rechtfertigung und Ge-

meıinde. ine Untersuchung ZU „„S1tZz im Leben‘“‘ be1 allen ekklesi0log1-
schen ussagen nıcht genügend edachtpaulinıschen Kıirchenverständnıis.

Vandenhoeck Ruprecht, Göttingen hat chtet mMan darauf, kann VO sol-

1982 306 Seıiten. art 5 E chem Defizıt keine Rede se1n. Man N
dann allerdings VOT „„dreı inhaltlıchenLW 14 ,— Aporien paulınıscher Ekklesiologie‘‘,

Das uch ist hiler seliner Öökumen1- die der Verf 1n fünf Schritten auflöst,
schen Bedeutung MN anzuzeigen. aus denen sich der ‚‚Grundansatz paulı-
Wel1 Gesichtspunkte berechtigen dazu: nischer Ekklesiologie‘*‘ ergibt.
einmal StTUtzt sıch für viele Öökumen1- Weilche Prinzıplen ergeben sich VO
sche relevante Thesen auf einen erhebli- daher, das Leben der Gemeıinde
chen Teilkonsens der Forschung querI ordnen? Ausgangspunkt ist dıe HKTI-
UrC! dıe Konfessionen. An diesen kenntnis, daß unter dem ‚„‚Stichwort
Punkten ist also eher mıt einem ehut- Evangelıum““ sowohl „festgefügte kate-
sSammen Zurechtrücken als mıiıt völliger chetische Tradıtion‘" zıtlert als die
Ablehnung seiner Ergebnisse durch dıe Offenbarung der Gerechtigkeıit ottes
Fachwissenschaft echnen. Sodann er wa werden kann Von diesem An-
eiinden WITr unls ökumenisch in der satz her zeıgt sıch eine doppelte unk-
Phase, iın der die Lima-Texte mıt ihren tiıon überlieferter Bekenntnisformeln:
Konvergenzen den Kırchen ZUT Stellung- s1e ehaiten dıe Gemeinde be1 dem VOIN
nahme vorliegen. Da ist eine Veröfftfent- iıhr abgelegten Glaubenszeugnis und sie
lıchung hilfreich, die neutestamentliche binden dıe gegenwärtige Verkündıgung
Forschungsergebnisse Fragestel- dıe geschichtlichen Ereignisse VOINl

lJungen zusammenTfaßlit, VO  — denen her Kreuz und Auferstehung. Von daher ist
Öökumenische oOnsense und Konvergen- nach dem ‚‚konstitutiven Amt‘‘, also
ZeN auf ihre Schriftgemäßheıt geprüft danach fragen, ob eine bestimmte
werden können. grundlegende Ordnung für die Kırche

Letzteres ermöglicht VOT allem der Eesus Christı konstitutiv ist? aran ent-
glückliche Leitgedanke, der sich für scheidet sıch, ob ‚„alleın der Glaube
Aaus einer Untersuchung der ekklesiolo- rechtfertigt oder auch der Gehorsam SC-
gisch wichtigen Begriffe des Apostels CI - SCH eine hierarchische Struktur, ob dıe
g1ibt und sich als Schlüssel erwelst, das Kontinultät ın der TIreue ottes lıegt
„Rätsel der pauliniıschen Ekklesiologie*‘ Oder ob Gott seine Treue die Konti-
aufzulösen. HKr kann zeigen: paulinısche nultät und Sukzession eines kirchlichen
Ekklesiologıie ist ‚„‚Ekklesiologie Amtes gebunden hat und in ihm sicht-
Vollzug  L Nıcht Begriffsanalysen, SOIN- bar macht‘‘
dern dıe Beachtung des ‚‚Modus dicen- Die Antwort findet K., ıindem CI dıe
dl“ V das Kırchen- und (je- Organisation der paulınıschen Gemeıin-
meılındeverständnıs des Apostels autfzu- den, dıe Kennzeichen der apostolıischen
hellen. Zugleich erweiıist sıch das oft Vollmacht, das Verhältnis Vvon Charıs-
konstatierte ‚„„‚ekklesiologıische Defizıt‘“ und Dienst, die Beziıehung zwıischen
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Rechtfertigung und Recht SOWIEe die anach ırd durch das Oren auf
Fragenkomplexe bedenkt, die durch die Paulus das ökumenische Gespräch ZWaTl
Stichworte Freiheıit und Verantwortung, „vordergründiıg schwieriger“‘, aber
der Herr und dıie Brüder, Doxologie und bekommt „entscheıdenden Tiefgang‘‘.
Brüderlichkeıit bezeichnet werden. Hıer Man ırd nämlıich emerken, daß INanll

einıge Teilergebnisse: sıch „unmöglıch In der Soteriologie auf
„Nırgends findet sich eine Andeutung Paulus berufen‘‘ und ihn An der Ekkle-

dafür, daß dıe Funktion eines Miıtarbei- s1ologie für überholt“‘‘ halten kann
ters oder oOtfen des Apostels institut1o0- eın Satz, der 65 ert ist, gründlich be-
nell beschrieben und damıt als dauernde dacht werden.

Zudem die Großkırchen Siınd der In-Delegatıon amtlıcher Autorıität durch
den Apostel verstanden‘‘ are Oder stitutionskritik gegenüber eltsam hılf-
‚„Letztlich bleıibt der uhm ottes, der 108 Ahnen viele ihrer Kepräsentan-
seine Kraft ın Schwachheit vollendet ,dıe ten, daß Ss1e siıch für iıhr Selbstverständ-
einzige Legitimation‘“‘. Oder Der An- NISs mehr auf Tradıtion und Pragmatık
spruch des Apostels, alleın VOIN Gott be- als auf das Urgeschehen Kırche bezle-
rufen se1in, bringt dıe Gemeinde nıcht hen, das die Schrift bezeugt? Hıer

Abhängigkeıt und die ‚,‚Herr- nımmt eın Freikirchler „Urgesche-
schaft einer nıcht überprüfbaren, fOr- hen paulınıscher Gemeinden‘‘ Mal}, oh-
malen Autorität.‘‘ Schließlich: ‚„‚Daß uUuNseIe Gegenwart gesetzliıch daran
die Herrschaft des Kyrı10s ın den Gaben bıinden, aber mıt dem Ziel, der Verstän-
der anderen egegnet, verschafftft jedem digung zwıschen Groß- und Freikirchen
In der Gemeinde geschenkten Diıenst sSe1- bıs hın ZUrFr charısmatischen Erneuerung

Autorıtä .. dienen. Es ist hoffen, daß diese
Gegenüber einem charısmatischen Bemühung weıthın als hılfreich erkannt

Gemeindemodell erhebt sich aber erst und Öökumenisch aufgenommen ırd
recht die rage WI1Ie kann Aaus dem Hans Vorster
Evangelıum Recht begründet werden?
enn klar ersic  1C sSscANlıe. das LECUC
Se1in der Christen VO vornhereın ıne
rechtliche Verbindlichkeit e1n. Die Ant-

KIRCHENGESCHICHIEort lautet: der Zuspruch des Rechtes
ottes in der Rechtfertigung hebt alle Martın Greschat (Hrsg.), Orthodoxıemenschliıchen Rechtsansprüche auf, und Pietismus. (Gestalten der Kır-stiftet Recht und ist für dıe (Gje-
meıinde verbindliıch ‚„‚Rechtsbegriffe chengeschichte, /.) Verlag

Kohlhammer, Stuttgart 982 394 Sel1-und Gelstaussagen interpretieren sıch
ten, ganzseıtige OLOS Leinengegenseılt1g‘‘.

Die Kkonsequenzen zieht 1n ‚aK- 59,— (Subskr.Preıs 79!_')
uellen Überlegungen‘“‘, diıe unter den ber das orhaben dieses auf
Gesichtspunkten ‚„‚50zlale Dımension Bände angelegten Werkes ist 1n unNnserer
des Rechtfertigungsgeschehens‘‘, ‚krit1- Zeitschrift (ÖR 2/1982, anläßlich
sche Funktion der Rechtfertigungs- des Erscheinens der ersten beiden Bände
lehre“‘ und ‚„Ökumenischer und m1SsS10- (Reformatıionszeıt) berichtet worden.
narıscher Horızont der Rechtfertigungs- Der Augsburger Religionsfrieden (1555)
botschaft“‘ elf thesenartige Sätze umfas- und der Regierungsantrıtt VvVvon Kaiserin
SCH Marıa Theresia bzw König Friedrich I1
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